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Zweite Änderung der fachspezifischen 

Studienordnung 
für das Bachelorstudium im Fach „Physik“  

(AMB Nr. 58/2014) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung vom 

24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat 

der Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Fakultät am 13. Dezember 2017 die 

zweite Änderung der Studienordnung erlassen: 

 

 

 

Artikel I 

1.  § 4 entfällt. Die Nummerierung der nachfolgen-

den Paragraphen wird angepasst: 

„§ 4 Module des Kernfachs für Kombinationsstudi-

engänge  

§ 5 Module des Zweitfachs für Kombinationsstudi-

engänge 

§ 6 Module des überfachlichen Wahlpflichtbereichs 

für andere Bachelorstudiengänge und –studien-

fächer 

§ 7 In-Kraft-Treten“ 

 

 

2. In der Anlage 1 wird in den Modulbeschreibun-

gen von Pk7 „Kern- und Elementarteilchenphysik“ 

(Seite 11) sowie Pk8 „Atom- und Molekülphysik“ 

(Seite 12) in den fachlichen Voraussetzungen die 

Angabe „Quantenmechanik (Pk6)“ gestrichen.   

 

 

                                                 

 Die Universitätsleitung hat die zweite Änderung der 

Studienordnung am 13. März 2018 bestätigt. 

Artikel II 

Die zweite Änderung der Studienordnung tritt am 

Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mit-

teilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin in 

Kraft.


